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Forschungsstipendien für promovierte Nachwuchswissenschaftler 
(Postdoc-Programm) - Kurzstipendien 

 
Checkliste für die Bewerbungsunterlagen 

Bitte ankreuzen und mit der Bewerbung einreichen. 
 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind meiner Bewerbung beigefügt: 

 Ausgefülltes Online-Antragsformular 

 Lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang 

 Zusammenfassung des Forschungsprojekts mit einem klar erkennbaren Arbeitstitel und der Angabe von    

     Schlagwörtern/Keywords (max. 0,5 Seiten) 

 Ausführliches, selbständig erarbeitetes und mit dem Gastgeber abgestimmtes Forschungsvorhaben (max. 5 Seiten 
ohne Literaturhinweise) 

 Zeitplan für die Durchführung der im Ausland geplanten Arbeiten (z.B. Balkendiagramm oder Gantt Chart) 

 Einladungsschreiben des ausländischen Gastgebers  

 Zeugnis über die letzten beiden akademischen Abschlüsse: 

 Promotionsurkunde bzw. vorläufige Bescheinigung über die abgeschlossene Promotion 

 Diplom/Magister/Master 

 Notenaufstellung aus dem dazugehörigen Studium (Transcript of records) 

 Publikationsliste 

 Meine wichtigsten Publikationen (mind. 1, max. 3) und Begründung für deren Auswahl 

 Kurze Zusammenfassung der Dissertation (1-2 Seiten) 

 Bei noch nicht abgeschlossener Promotion: Erklärung des Betreuers zum erwarteten Zeitpunkt des   

     Abschlusses in seinem Gutachten oder in einer separaten Erklärung 

 Ergänzende Erläuterungen (optional) 

 Sprachzeugnis (wenn die Arbeitssprache am Gastinstitut nicht Englisch ist) 

 Checkliste für die Bewerbungsunterlagen 

 Nachweis, dass Sie gemäß §8 Abs. 1 Ziffer 2ff., Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 3 BAföG bewerbungsberechtigt sind  

     (z.B. Daueraufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis) 

 Ein vertrauliches Gutachten habe ich angefordert. 

 
 


